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Ihr Wegweiser durch die wirtschaftlichen 
und steuerlichen Herausforderungen

 Österreich 

Frühzeitig an die Folgen denken

 Polen 

Jetzt auf die Verschärfungen einstellen

 Slowakei 

Verschlechterung der Standortvorteile

CEE-Kompass



jedes Unternehmen, das im Ausland 
aktiv ist, kommt früher oder später 
ohne die Entsendung von Mitarbeitern 
nicht aus. Doch dabei lauern zahlreiche 
steuerliche und rechtliche Fallstricke. 
Auch die Region Mittel- und Ost-
europa zwingt die betroffenen Unter-
nehmen zur Beachtung einer Vielzahl 
von  Vorschriften, etwa beim Arbeits-
recht, der Sozialversicherung und 
der  Besteuerung im Tätigkeits- und 
Heimat land. Die Bemühungen der EU 
um einen gemeinsamen Binnenmarkt 
haben hier zwar zu  Erleichterungen 
 geführt, aktuell versuchen die  einzelnen 
Mitglieds staaten aber – durch zum Teil 
sehr  restriktive und formalistische Re-
gelungen – die  Kontrolle über diese 
grenzüberschreiten den Sachverhalte zu 
verschärfen und zu steuern. Fest steht: 
Der Einsatz eines  Mitarbeiters in einem 

CEE-Staat  erfordert ein hohes Maß 
an sorg fältiger und voraus schauender 
 Planung. 

In unserem aktuellen Länder Naviga
tor widmen wir uns dem Schwerpunkt
thema „Entsendungen/Expats“. Sie 
 erfahren unter anderem,
•  warum Sie bei geplanten Entsendungen

in die Slowakei unbedingt einen Standort
vergleich vornehmen sollten,

•  welche gesetzlichen Verschärfungen ab
Juni in Polen auf Sie zukommen,

•  inwiefern Österreich entsendenden Unter
nehmen das Leben schwer macht.

Experten aus unseren mittel- und ost-
europäischen Mitgliedstaaten lotsen Sie 
durch die unterschiedlichen Regelungen 
in den Ländern und zeigen auf, worauf 
Sie bei der geplanten Entsendung von 

Mitarbeitern unbedingt achten sollten. 
Sprechen Sie uns an. Unsere Experten 
unterstützen Sie dabei,  Entsendungen 
rechtssicher auszugestalten und sie 
 steuerlich und sozialversicherungs-
rechtlich zu optimieren. 

 Gerne erörtern wir Ihre 
 Fragestellungen 
 in einem persönlichen 
 Gespräch. 

Vorwort

Einleitung

Liebe Leserin, lieber Leser,

Grant Thornton Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft 
Handelskai 92, Gate 2, 7A | 1200 Wien | Österreich

T: +43 1 26 262-0 
info@at.gt.com 
www.grantthornton.at
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Deutschland

Deutschland:  
Gute Vorbereitung ist entscheidend
Für die Entsendung von Mitarbeitern aus 
EU-Ländern nach Deutschland  gelten 
grundsätzlich die in der EU  üblichen 
Bestimmungen. Aufenthalts- oder Ar-
beitserlaubnis sind bei Entsendungen 
aus diesen Ländern  üblicherweise nicht 
notwendig.

Wenn die Bedingungen laut EG-Rege-
lungen erfüllt sind, unterliegen entsandte 
Mitarbeiter weiterhin der Sozialver-
sicherung im entsendenden Staat. Die 
auf die laufenden Bezüge entfallende 
deutsche Einkommensteuer wird vom 
 wirtschaftlichen Arbeitgeber in Deutsch-
land im Wege des Lohnsteuer abzugs an 
die  Finanz behörden abgeführt.  Darüber 
hinaus werden je nach beschränkter 
oder unbeschränkter Steuer pflicht des 
entsandten Arbeit nehmers eventuell 
weitere Steuer zahlungen fällig und es 
sind entsprechende Steuererklärungen 
abzugeben.

Aus steuerlicher Sicht ist zu prüfen, ob 
der rechtliche (tatsächliche) Arbeit geber 
im Ausland durch die Ent sendung eine 
Betriebsstätte in Deutschland begrün-
det. In der Praxis wird häufig übersehen, 
dass Entsendungen nach Deutschland 
umsatzsteuerliche Konse quenzen haben 
können: Selbst wenn keine Geschäfts-
tätigkeit erbracht wird,  ergibt sich zum 
Beispiel aufgrund einer Kfz- Gestellung 
eine Umsatzsteuerpflicht; hinzu kom-
men laufende Steuer erklärungspflichten.

Ein deutscher Arbeitgeber, der Mit-
arbeiter ins Ausland entsendet, sollte 
möglichst vor Beginn der Entsendung 
alle erforderlichen Schritte klären. Dazu 
gehören insbesondere der Antrag auf 
das Entfallen des Lohnsteuerabzugs, 
aber auch Feststellungen zur Sozialver-
sicherungspflicht. 

Wichtig: Trotz niedrigerer Steuersätze 
im Ausland kann die effektive Steuer-
belastung wegen der unterschiedlichen 
steuerlichen Bemessungsgrundlage 
 relativ hoch sein. 

Praxishinweis

Deutsche Arbeitgeber unterschätzen in der 
Praxis oft, dass – selbst im europäischen 
Ausland – im Tätigkeitsstaat teilweise Ab
weichungen zum deutschen Recht beste
hen, deren Nichtbeachtung zeitaufwendige 
und kostspielige Folgen haben kann. Diese 
Fragestellungen sollten im Vorfeld unbedingt 
eingehend geprüft werden. 

Komplexe Prozesse  
erfordern individuelle,  
fundierte Lösungen  
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Österreich hat in den vergangenen 
 Jahren umfassende Vorschriften für 
Entsendungen erlassen. Dabei  gelten 
in der Regel umfangreiche Melde
pflichten bereits vor  Aufnahme der 
Tätigkeit. 

Obwohl entsandte Mitarbeiter Beschäf-
tigte des entsendenden Unternehmens 
bleiben und grundsätzlich das Recht in 
dessen Ansässigkeitsstaat maßgebend ist, 
können sie sich nach den EU- Regelungen 
auf im Tätigkeitsstaat geltendes Recht 
berufen, zum Beispiel bei Mindestent-
geltsätzen und Mindesturlaub. Für Ver-
stöße sind erhebliche Strafen vorgesehen. 
Kontrollen der Steuer- und Sozialversi-
cherungsbehörden wurden in den  letzten 
 Jahren verschärft. Bei  Entsendungen 
bis zu 24 Monaten kann grundsätzlich 
die Sozialversicherungspflicht im Her-
kunftsland bestehen bleiben.

Bei Steuern gilt die übliche „183-Tage- 
Regelung“. Wird die Entlohnung wirt-
schaftlich von einer Betriebsstätte des 
entsendenden Unternehmens getragen, 
besteht jedoch umgehend Steuerpflicht 
in  Österreich. 

Österreich ist bei der Auslegung des 
wirtschaftlichen Arbeitgeberbegriffs 
im Bereich „passiver Entsendungen“ 
(insbesondere bei konzerninternen 
Arbeitskräfteüberlassungen) zuletzt 
auch der internationalen Entwicklung 
gefolgt, wonach Arbeitgeber auch der-
jenige sein kann, der die Kosten trägt, 
auch wenn kein formelles Vertrags-
verhältnis mit dem entsandten Arbeit-
nehmer  besteht. Dann erfolgt – sofern 
die  Voraussetzungen vorliegen – vom 
ersten Tag der  Tätigkeit an die Besteue-
rung in  Öster reich. Daher ist der inlän-
dische „Arbeitgeber“ zum Steuerabzug 
verpflichtet.

Praxishinweis

Aktuell befindet sich der Arbeitsmarkt 
in  Österreich unter starkem Druck, wes
halb der Gesetzgeber Entsendungen in 
die  Alpenrepublik erkennbar erschwert. 
Entscheidend ist daher, die Rechtsfolgen 
möglichst vor Beginn der Entsendung abzu
klären. Bei der Festlegung der Entlohnung 
des zu entsendenden Mitarbeiters sind unter 
anderem das hohe österreichische Lohn
niveau und die hohe Steuerbelastung sowie 
die daraus resultierenden möglichen Kosten 
für den Arbeitgeber unbedingt zu beachten. 

Österreich: Schon jetzt 
an die Rechtsfolgen denken

Österreich
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Ungarn: 
Die Tücke steckt im Detail

Ungarn

Greifen Sie auf 
die Expertise von 
Fachleuten zurück 
und nutzen Sie  
unsere Erfahrung.

Für die Entsendung von auslän dischen 
Mitarbeitern nach Ungarn gelten grund-
sätzlich die in der EU üblichen Be-
stimmungen. Ein Unternehmen muss 
spätestens innerhalb von 30 Tagen ab 
dem Beginn einer vorübergehenden 
Tätigkeit beim Finanzamt den Namen, 
die Anschrift und die Staatsangehörig-
keit des Arbeitnehmers melden sowie 
den Ort, an dem er vorübergehend 
tätig sein wird. Bei Überschreitung der 
183- Tage-Frist besteht eine Pflicht des 
Arbeitnehmers, sich wegen Zahlung 
der Einkommensteuer als  Steuerresident 
anzumelden. Das  ungarische Unter-
nehmen, das den entsendeten  Mitarbeiter 
beschäftigt, muss keine Übersicht zu 
allen bei ihm beschäftigten Ausländern 
führen.

Die Einkünfte der entsandten Mitar-
beiter werden grundsätzlich in Ungarn 
besteuert, sofern keine abweichende 
 Regelung durch ein Doppelbesteu-
erungsabkommen besteht. Eine Steuer-
pflicht in Ungarn besteht also nur, wenn 
der Aufenthalt in einem Kalenderjahr 
über 183 Tage hinausgeht und wenn die 
Vergütungen von einem Arbeit geber 
oder für einen Arbeitgeber gezahlt 
 werden, der in Ungarn ansässig ist. 

Aus steuerlicher Sicht ist auch zu prüfen, 
ob durch die Entsendung eine Betriebs-
stätte des ausländischen rechtlichen 
(tatsächlichen) Arbeitgebers begründet 
wird. 

Entsandte Mitarbeiter unterliegen der 
Sozialversicherung im entsendenden 
Staat, sofern die Bedingungen laut 
EU-Verordnung erfüllt sind; dafür muss 
das so genannte A1-Formular vorgelegt 
werden.

Praxishinweis

Beim Thema Entsendung ist Ungarn weiter
hin der Musterschüler in der CEERegion. 
Trotzdem gilt auch hier: Die Tücke steckt im 
Detail. So gilt es insbesondere, die sozial
versicherungsrechtlichen formalen Anfor
derungen zu erfüllen. Bei der Vorbereitung 
und während einer Entsendung stehen wir 
mit unserer langjährigen Erfahrung gern zur 
Verfügung.    
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Für die Entsendung von ausländischen 
Mitarbeitern in die Tschechische Repu-
blik gelten grundsätzlich die in der EU 
üblichen Bestimmungen. EU-Staats-
bürger benötigen für eine Tätigkeit in 
Tschechien weder eine Aufenthalts- 
noch eine Arbeitserlaubnis. Das beschäf-
tigende Unternehmen in Tschechien, der 
sogenannte wirtschaftliche Arbeitgeber, 
ist lediglich verpflichtet, dem zustän-
digen Arbeitsamt die Beschäftigung 
 spätestens am Eintrittstag bzw. bei 
 Tätigkeitsaufnahme formlos anzuzeigen. 
Dabei sind neben den üblichen persön-
lichen Daten auch Angaben zur Tätig-
keit und zur Qualifizierung sowie zum 
 Beschäftigungszeitraum erforderlich. 
Spätere Änderungen sind innerhalb von 
zehn Kalendertagen zu melden.

Die Arbeitsbedingungen ausländischer 
Beschäftigter müssen allen tschechischen 
Vorschriften entsprechen, zum Beispiel 

im Hinblick auf Mindestlohn, Arbeits-
zeit und Urlaubsanspruch. Dies gilt auch 
bei Arbeitnehmerüberlassung. Andern-
falls kann eine Geldbuße von bis zu zwei 
Millionen Tschechische Kronen verhängt 
werden. Außerdem muss der tschechi-
sche Arbeitgeber eine Übersicht zu allen 
beschäftigten Ausländern  führen.

Die Einkünfte der entsandten Mit arbeiter 
werden grundsätzlich in der Tschechi-
schen Republik besteuert,  mindestens in 
Höhe von 60 % der dem dortigen wirt-
schaftlichen Arbeitgeber berechneten 
Vergütung. Die Pflicht zum Steuerabzug 
obliegt dem tschechischen Unternehmen. 
Entsandte Mitarbeiter unterliegen der 
Sozialversicherung im  entsendenden 
Staat, sofern die  Bedingungen laut 
EG-Verordnung  erfüllt sind. 

Neben diesen administrativen Vorschrif-
ten ist aus steuerlicher Sicht zu prüfen, 

ob durch die Entsendung eine Betriebs-
stätte des ausländischen  recht lichen 
( tatsächlichen) Arbeitgebers  begründet 
wird. Bei gewerblicher grenzüberschrei-
tender Arbeitskräfteüberlassung muss 
der ausländische Arbeitgeber zwingend 
über eine Lizenz der Arbeitsagentur ver-
fügen. Darüber hinaus be stehen weitere 
Verpflichtungen.

Praxishinweis

Tschechien und die Slowakei liegen zwar 
geografisch nah beieinander – im  Bereich 
der Entsendungen vergrößert sich jedoch die 
 bürokratische Kluft zwischen diesen beiden 
Ländern aufgrund der  geplanten Verschär
fungen in der Slowakei. Unter nehmen sollten 
dies jetzt bei einem Standort vergleich prü
fen. Dabei unter stützen wir Sie gerne.     

Tschechien: Standortvorteil durch 
unkomplizierte Regelungen nutzen

 Vorteile nutzen und 
 die Zeichen der 
 Zeit erkennen – wir 
 unterstützen Ihren 
 Erfolg jederzeit mit 
 unserem 
 Fachwissen. 

Tschechien
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Slowakei: Verschlechterung 
der Standortvorteile

Slowakei

 Wir zeigen mit 
 unserer Expertise 
 auf, welche Details 
 Sie unbedingt 
 beachten müssen. 

Eine Gesetzesnovelle im Bereich der 
 Arbeitnehmerentsendung, die im Juni 
2016 in Kraft treten wird, könnte die 
Konkurrenzfähigkeit der Slowakei ge-
genüber den Nachbarländern senken. 
Auf Unternehmen kommt eine Fülle 
von neuen bürokratischen Pflichten zu, 
die die Kosten und den administrativen 
Aufwand bei der Beschäftigung aus-
ländischer Arbeitnehmer in der Slowakei 
wesentlich erhöhen. Nach der Neu-
regelung sind alle Unternehmen, die 
 Arbeitnehmer innerhalb einer Unter-
nehmensgruppe oder zu Kunden mit 
Sitz in der Slowakei entsenden, ver-
pflichtet, dem Nationalen Arbeitsins-
pektorat umfangreiche Angaben zu 
melden, und zwar 

•  personenbezogene Angaben über den
Arbeitnehmer, seinen Arbeitsvertrag ein
schließlich der Gehaltshöhe sowie

•  eine detaillierte Aufstellung der Arbeits
zeit des Arbeitnehmers während seines
Aufenthaltes in der Slowakei.

Bei unrichtigen oder fehlenden Angaben 
droht der Firma, die auf dem Gebiet der 
Slowakei unternehmerisch tätig ist und 
die dorthin einen ausländischen Arbeit-
nehmer entsendet hat, eine Strafe in 
Höhe von  2.000 bis 200.000 Euro. 

Fest steht: Diese Maßnahmen  werden 
nicht nur die Unternehmen  belasten, sie 
könnten auch die Position der  Slowakei 
als Land schwächen, das  bislang in 
 erheblichem Maße von auslän dischen 
 Investitionen abhängig ist. Mit dem 
neuen Gesetz droht die Slowakei gegen-
über Ländern wie Tschechien und 
 Ungarn ins Hintertreffen zu geraten, da 
dort Arbeitnehmerentsendungen unter 
wesentlich einfacheren  Bedingungen 
möglich sind (lesen Sie dazu die ein-

zelnen Beiträge in dieser Ausgabe). 
 Betroffen sind vor allem Tochterunter-
nehmen inter nationaler Automobil- und 
IT-Gesellschaften in der Slowakei, da 
sie es gewohnt sind, ihre qualifizierten 
 Arbeitnehmer schnell und unbüro-
kratisch dorthin zu entsenden, wo sie 
 benötigt werden. 

Praxishinweis

Unternehmen sollten sich rechtzeitig auf die 
anstehenden Veränderungen in der Slowakei 
einstellen und einen Standortvergleich mit 
anderen CEEStaaten im Hinblick auf die 
dargestellten negativen Entwicklungen vor
nehmen. Dabei ist zu prüfen, ob eine Verle
gung der unternehmerischen Tätigkeiten im 
Einzelfall sinnvoll ist. 
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Polen: Jetzt auf die gesetzlichen 
Verschärfungen einstellen

Polen

 Wir unterstützen Sie 
 dabei, die richtigen 
 Entscheidungen zu 
 treffen. 

Polen gehörte bislang auch bei der 
 Mitarbeiterentsendung zu den investi
tionsfreundlichsten Staaten in der EU. 
Unternehmen müssen sich bei diesem 
Thema jedoch auf Verschärfungen 
 einstellen. 

Grundsätzlich sind Aufenthaltsgenehmi-
gung und Arbeitserlaubnis  erforderlich, 
nicht jedoch für Entsendungen aus 
EU-Ländern. Bei der Sozial versicherung 
kommt es auf die Vereinbarungen zwi-
schen Polen und dem anderen Staat an; 
innerhalb der EU besteht bei Entsen-
dungen  weiterhin Sozialversicherungs-
pflicht im Heimatland. Einkünfte in 
Polen unterliegen der lokalen Besteu-
erung; bei  unbeschränkter Steuerpflicht 
wird das sogenannte Weltein kommen 
besteuert. Auch in Polen wurden euro-
parechtliche Direktiven umgesetzt, die 
unter anderem die Gleichbehandlung 
in- und auslän discher Arbeit nehmer 

garantieren. Das bedeutet: Auch bei 
Entsendungen aus dem Ausland sind 
polnische Vorschriften zu beachten, 
zum Beispiel im Arbeitsrecht. Diese 
Regelungen werden oft übersehen und 
führen nicht selten zu Schwierigkeiten 
in der Praxis.

Trotzdem sind derzeit Entsendungen aus 
EU-Ländern insgesamt grundsätzlich 
unproblematisch. Die polnische Regie-
rung plant allerdings Neuregelungen, die 
die Anforderungen bei  Entsendungen 
nach Polen künftig  deutlich erhöhen: 
Nach dem Gesetzesentwurf zur Mit-
arbeiterentsendung vom 15. März 2016 
sind Unternehmen künftig verpflichtet, 
zahlreiche Informationen über ent-
sandte Mitarbeiter zu melden und neue 
Vorgaben zu erfüllen. Dazu gehört die 
 Benennung eines Ansprechpartners für 
die Nationale Arbeitsinspektion, der 
für die Erfüllung aller  Verpflichtungen 

verantwortlich ist. Es sind Strafen 
von bis zu 30.000  Polnische Zloty bei 
Nicht beachtung der Bestimmungen 
 vorgesehen. Die neuen Vorschriften 
sollen am 18. Juni 2016 in Kraft treten. 

Praxishinweis

Unternehmen sind gut beraten, sich 
früh zeitig auf die neuen bürokratischen 
 Hürden  einzustellen und gleichzeitig die 
 bestehenden administrativen  Vorgaben 
im Auge zu behalten. Wir unterstützen 
Sie dabei, die lokalen Anforderungen mit 
 kompetenten Experten vor Ort rechtzeitig 
und vollständig zu erfüllen. 
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Kroatien, Slowenien und Serbien: 
Abstimmung mit Finanzbehörden erforderlich

Kroatien, Slowenien und Serbien

 Wir finden für 
 jede  Frage 
 einen kompetenten 
 Experten vor 
 Ort – Sprechen 
 Sie uns an. 

Bei den drei früheren  jugoslawischen 
Staaten gelten bei der Mitarbeiter
entsendung keineswegs  einheitliche 
Regelungen. So besteht bei den EU-
Mitglieds ländern Kroatien und Slowe-
nien ein nur geringer admin is trativer 
Aufwand im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung von entsandten aus-
ländischen Arbeitnehmern.  

Praxisrelevanter sind Steuer und 
Sozial versicherungsfragen:
In Slowenien können lokale Steuer-
vergünstigungen nur geltend gemacht 
werden, wenn der Steuerpflichtige 
 mindestens 90 % seiner Einkünfte im 
Land bezieht; in Kroatien gelten die 
Steuerfreibeträge hingegen in der Regel 
für alle Steuerpflichtigen. Bei einem 
Einkommensteuerhöchstsatz von 50 % 
in Slowenien bzw. von 40 % in  Kroatien 
für aus deutscher Sicht bereits  relativ 
niedrige Einkünfte kann sich eine im 

Vergleich zu Deutschland höhere Steuer-
belastung ergeben. Daher sollte vorab 
unbedingt geprüft werden,  welche Aus-
wirkungen sich bei beschränkter und 
unbeschränkter Steuerpflicht  ergeben. 
Entsandte Mitarbeiter unterliegen der 
Sozialversicherung im entsendenden 
Staat, sofern die Bedingungen laut 
EG-Verordnung erfüllt sind. 

Sonderfall Serbien
In Serbien benötigen alle auslän-
dischen Arbeitskräfte eine Arbeits- 
und Aufenthalts erlaubnis und es sind 
mehr Formalitäten zu beachten als in 
 Kroatien und Slowenien. Außerdem ist 
zu  beachten, dass in Serbien noch das 
alte Deutsch-Jugoslawische Sozialver-
sicherungsabkommen gilt, das eine 
 Beitragspflicht in Serbien vorsieht. 
Wichtig ist in jedem Falle, die lokalen 
Vorschriften gut zu kennen – so beträgt 
der Einkommensteuersatz dort nur 10%.

Praxishinweis

In allen drei Ländern sollte man beachten, 
dass die Finanzbehörden ausländische 
 Mitarbeiter häufig ohne ein Ermittlungsver
fahren als unbeschränkt steuerpflichtig 
behandeln und die Anmeldung und Ver
steuerung aller Einkünfte (innerhalb und 
außerhalb des  Landes) fordern. Es wird 
daher  empfohlen, vor der Entsendung eine 
 Abstimmung mit dem Finanzamt im Tätig
keitsland  einzuleiten. Dabei können wir Sie 
aufgrund unserer langjährigen Erfahrung vor 
Ort optimal  unterstützen.
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Ukraine: Bürokratische Hürden 
auch bei Mitarbeiterentsendungen

Ukraine

Nutzen Sie Potenziale 
in schwierigem  
Umfeld.

Die Ukraine bleibt ein  schwieriger 
Standort: Das osteuropäische Land 
hat den Zugang zum  Arbeitsmarkt für 
ausländische Mitarbeiter immer noch 
nicht geöffnet. 

Bei jeder  Entsendung eines Arbeit-
nehmers ist eine Arbeitserlaubnis 
 einzuholen, die nach Abwicklung der 
bürokratischen Hürden in der Regel 
auch erteilt wird. Bei mehr als 90 Tagen 
Aufenthaltsdauer in einem Kalenderjahr 
ist neben der Beschäftigungs erlaubnis 
auch eine  Aufenthaltsbewilligung 
 notwendig, was den bürokratischen 
Vorgang noch komplizierter macht. Eine 
 sorg fältige und rechtzeitige  Vorbereitung 
der  entsprechenden Anträge ist daher 
 anzuraten. Entscheidend ist dabei in 
jedem Fall eine gute Beratung vor Ort. 

Auch hat das Land bisher keine Sozial-
versicherungsabkommen mit  anderen 
Staaten abgeschlossen. Für in der Uk-
raine tätige ausländische Mitarbeiter 
fallen Sozialversicherungsbeiträge an, 
unabhängig davon, ob sie in ihrem 
 Heimatstaat versichert sind oder nicht. 
Für den Arbeit geber belaufen sich die 
Beiträge je nach  Industriezweig auf 
36,7 % bis 49,7 % des Bruttogehalts – 
bei allerdings  niedrigen Beitragsbemes-
sungsgrenzen. Der Arbeitnehmer beitrag 
liegt hingegen nur bei 3,6 %. Einkom-
mensteuerlich gelten für ent sandte 
Mitarbeiter nach dem einschlä gigen 
Doppelbesteuerungsabkommen die 
üblichen Regelungen im Hinblick auf 
einen Mindestaufenthalt von 183 Tagen 
im Kalenderjahr oder der Zahlung der 
Vergütung durch einen  ukrainischen 
 Arbeitgeber bzw. eine  lokale Betriebs-
stätte.

Praxishinweis

Da die Einkommensteuerbelastung nur 
19,5 % beträgt und die Beitragsbemes
sungsgrenzen niedrig sind, kann es aus 
Sicht des Arbeitnehmers durchaus attrak
tiv sein, in der Ukraine Steuern und Sozial
versicherungsbeiträge zu zahlen. So liegt 
die gesamte Abgabenlast eines leitenden 
Angestellten wegen der niedrigen Beitrags
bemessungsgrenzen bei einem Bruttogehalt 
von 5.000 Euro bei nur rund 20 %. 
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Kontakt

Weltweit mit über 42.000 Mitarbeitern in über 700 Büros 
in rund 140 Ländern für Sie vor Ort.
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